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Fund-Patenschaft 
 
 
Mit Ihrer Übernahme einer Fund-Patenschaft ab Euro 150,00 ermöglichen Sie uns die 
Restaurierung von Funden aus dem Bereich der keltischen Großstadt auf dem Dünsberg. 
 
Die Übernahme einer Patenschaft ist einmalig und ohne jede weitere Verpflichtung für Sie. 
 
Warum eine Fund-Patenschaft? 
 
Der Verein Archäologie im Gleiberger Land e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und erhält keine 
öffentlichen Zuschüsse. Deshalb sind wir auf private Spenden angewiesen. Wir arbeiten 
ehrenamtlich und führen Untersuchungen und Grabungen durch, für die das Amt für Denkmalpflege 
Hessen keine finanziellen Mittel hat. Um die gemachten Funde zu erhalten und wissenschaftlich 
auswerten zu können, muss restauriert und analysiert werden. Dies ist nur mit Ihrer Hilfe möglich. 
 
Zur Ihrer Patenschaft erhalten Sie eine Urkunde samt Bilddokumentation des Fundstückes bzw. der 
naturwissenschaftlichen Analyse und selbstverständlich auch eine Spendenbescheinigung. 
 
Ja, ich möchte eine Patenschaft über ……………. Euro übernehmen.  
 
Den o.g. Betrag werde ich überweisen   
 
Bitte ziehen Sie den Betrag von meinem u. g. Konto ein   
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Name      Anschrift 
 
SEPA-Lastschriftsmandat für den Einmaleinzug des o.g. Betrages 
Gläubiger-Indentifikationsnummer: DE88ZZZ00000173470 
Mandatreferenznummer ist die Spendeneingangsnummer 
 
Hiermit ermächtige ich den Verein AGL den Betrag mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der AGL auf mein Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
Der Betrag wird innerhalb der nächsten 14 Tage abgebucht. 
 
Kreditinstitut: ……………………………………….. BIC: ……………………………… 
 
IBAN des Zahlungspflichtigen: …………………………………………………………… 
 
Konto-Inh.: ………………………………………………………….. 
 
Datum: …………………….   Unterschrift: ……………………………………………….. 
 
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Namens im Zusammenhang mit meiner Unterstützung der 
Forschungen am Dünsberg einverstanden/nicht einverstanden (nicht Zutreffendes bitte streichen). 
(siehe Rückseite) 
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Datenschutzerklärung des Vereins Archäologie im Gleiberger Land e.V. 
Erfüllung der Informationspflichten gemäß Art. 12ff DSGVO  (Datenschutz-Grundverordnung) gegenüber 
Mitgliedern, Fundpaten  und Spendern. 
 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Geburtsdatum, Telefonnummer, 
E-Mailadresse (sofern vorhanden) und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem 
vereinseigenen EDV-System gespeichert.  

2. Bei einem Fundpaten werden Name, Adresse, Fundnummer und Betrag gespeichert. Im Falle von 
Bankeinzug werden die Bankdaten gespeichert. 

3. Bei Spendern werden Name, Adresse und Betrag gespeichert. 

4. Der Verein verpflichtet sich, sämtliche Informationen und erfasste Daten seiner Mitglieder zu schützen 
und vertraulich zu behandeln. Wir verarbeiten und nutzen Ihre Daten grundsätzlich unter Beachtung und 
Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben.  

5. Vereinsveröffentlichungen 
Das Mitglied kann entscheiden, ob es die regelmäßigen Veröffentlichungen des Vereins per Post oder per 
E-Mail bekommen möchte. 

6. Pressearbeit 
Der Verein informiert die lokale Presse über besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies 
auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung, sofern sie 
ihn selbst betrifft, widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das 
widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden 
Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.  

7. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere 
Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Die Vorstandsmitglieder 
unterschreiben eine Verpflichtung des Datengeheimnisses. 

8. Beim Austritt,  Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds 
aus der laufenden Datei gelöscht. Die Daten des Mitgliedes werden ausgedruckt und abgeheftet, so dass 
nachvollziehbar bleibt, wer wann Mitglied war. 

9. Verantwortlich für den Inhalt ist der 1. Vorsitzende des Vereins:  

zur Zeit: Arnold Czarski 
 

 
Stand: Dezember 2021 
 
 
Datum,  Unterschrift 
                      
 
___________________________________________________________ 
 
 


